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Seitliche zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger (Blinkleuchte)
ECE-R48 § 6.5 und ECE-R6

Anbringung
ECE-R48 § 6.5.1

Zulässig für O2-, O3- und O4-Fz. > 9 m Länge.

Anzahl
ECE-R48 § 6.5.2

Max. 3 Leuchten Kategorie 5 oder 1 Leuchte Kategorie 6 je  Fahrzeugseite

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Gelb

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.5.4.2.1

> 500 mm bis max. 1.500 mm (in Ausnahmefällen bis 2.300 mm)*.

Längenanbau
ECE-R48 § 6.5.4.3

Kategorie 5 = gleichmäßig auf die Länge des Anhängers verteilt.  
Kategorie 6 = zwischen dem 1. und dem letzten Viertel des  Anhängers.

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.5.5

Horizontal min. 5° bis 60° hinten. Bei Kategorie 5 vertikal ±15°, jedoch bei Anbauhöhen < 750 mm 
auch 5° nach unten. Bei Kategorie 6 zusätzlich jedoch 30° über und 5° unter der Horizontalen.

Elektrische Schaltung
ECE-R48 § 6.5.7

Das Aufl euchten muss unabhängig von anderen Leuchten  erfolgen. Sie sind auf der gleichen 
 Fahrzeugseite durch dieselbe Betätigungs einrichtung zum Aufl euchten und Erlöschen zu bringen.

Einschaltkontrolle
ECE-R48 § 6.5.8

Nicht vorgeschrieben

* Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn die Fahrzeuggeometrie den regulären Anbau nicht ermöglicht.










